
Umgang mit Restbelastungen

Abschluss der Arbeitsgruppe

Bernhold Hahn AWEL Zürich

Referat Restbelastungen 
an der 8. Fachtagung ChloroNet 2015

Repetition der wichtigsten Aspekte und neue Ergebnisse

1. Definitionen zur Restbelastung

2. Bedeutung von Belastungen in Trinkwasserfassungen

3. Restbelastungen INNERHALB des Standorts

4. Restbelastungen AUSSERHALB des Standorts

Hinweis: TVA seit 1.1.2016 Abfallverordnung VVEA
U-Wert Anhang 3 Ziffer 1 VVEA (Typ A)
I-Wert Anhang 5 Ziffer 2 VVEA (Typ B)

Hinweis:  Betrachtung nur des Gewässerschutzbereichs AU
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1. Definitionen zur Restbelastung

RESTbelastung

Durchführung von Sanierungsmassnahmen
Restbelastungen innerhalb des Standorts

Anwendung der ChloroNet-Kriterien zur 
Standortabgrenzung

Restbelastungen ausserhalb des Standorts

1. Definitionen zur Restbelastung

Belastung im Grundwasser (CKW gelöst)
> Indikatorwert 1 μg/l je Einzelstoff (GSchV)

Belastung in der Trinkwasserfassung
vom Standort stammende Stoffe (AltlV Art. 9)

Definition Schadstofffahne:
einem Standort zuordenbar

Definition Hintergrundbelastung:
gelöste CKW, welche keinem Standort zugeordnet 
werden können
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1. Definitionen zur Restbelastung
Kriterium ungesättigt

Kriterium gesättigt
Standort Abgrenzung

Ab hier Restbelastung
ausserhalb StaO

FS < I Wert

Ab hier Restbelastung
ausserhalb StaO

FS < U Wert
PL < 1 ml/m3

Auf Grund der Definition Standortabgrenzung liegt die 
Restbelastung ausserhalb des Standorts nur im gesättigten
Bereich vor. 

ungesättigt

gesättigt Restbelastung
ausserhalb

Rest
belastung
im
Standort

ungesättigt:
Feststoff > U-Wert (0.1 mg/kg) 
Porenluft > 1 ml/m3

gesättigt:     
Feststoff > I-Wert (1 mg/kg) 

gesättigt:     
Feststoff < I-Wert (1 mg/kg)

Schadstofffahne:
CKWgelöst > 1 μg/l je Einzelstoff

1. Definitionen zur Restbelastung
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Standort

Feststoff:
< I-Wert 
> U-Wert

< U-Wert (0.1 mg/kg)CKW im Feststoff

Standort Gelöste CKW
> 1 μg/l

<1 μg/lIn der Schadstofffahne 
(gelöste CKW)

1. Definitionen zur Restbelastung

Restbelastung ausserhalb des Standorts

2. Bedeutung von Belastungen in 
Trinkwasserfassungen

Anforderung der AltlV

• Art. 9 Abs. 2 lit. a:    Sanierungsbedarf, wenn bei „… 
Grundwasserfassungen, die im öffentlichen Interesse 
liegen, vom Standort stammende Stoffe festgestellt 
werden…“

• Definition BAFU (AltlV 2017)
„vom Standort stammende Stoffe“ = Bestimmungsgrenze 

Vorsorge-Prinzip (gemäss GSchV) in der AltlV:

Vom Standort stammende Stoffe in Trinkwasserfassungen 
lösen altlastenrechtliche Untersuchungen aus!
(Vor-/Detailuntersuchung bis Evaluation Sanierungsvarianten)
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2. Bedeutung von Belastungen in 
Trinkwasserfassungen

Einschub: Nutzbarkeit von Grundwasser gemäss GSchV

Wann ist ein Gewässer verunreinigt?
Art. 47 GSchV: …wenn die Wasserqualität nach Anhang 2 oder 
die besondere Nutzung nicht gewährleistet ist.

Anhang 2 Ziffer 22 GSchV 1 μg/l je Einzelstoff CKW* 
(Indikatorwert)
*Ausnahme VC

Einzugs-
gebiet
(EZG)

S3 S2 S1
Grundwasser-
fassung
im öffentlichen 
Interesse

Au

Grundwasserschutzzone

2. Bedeutung von Belastungen in 
Trinkwasserfassungen

Prüfung der Abweichung bzw. Anpassung: 
Art. 15 AltlV mit 3 kumulativen Bedingungen

• Umwelt gesamthaft weniger belastet

• Anfallen unverhältnismässiger Kosten
• Gewährleistung Nutzbarkeit von Grundwasser im AU

Anpassung Sanierungsziel auf 1 μg/l je Einzelstoff CKW 
möglich

(gemäss Art. 15 AltlV, nach Detailuntersuchung/Evaluation 
Sanierungsvarianten)
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2. Bedeutung von Belastungen in 
Trinkwasserfassungen

Und nach der Durchführung von Sanierungsmassnahmen?

Unterschied zur Situation vor Durchführung Massnahmen:

• In aller Regel Abnahme der Konzentration in der Fassung 
(zeitverzögert) Überprüfung Monitoring

• Höhere Qualität des Informationsstands bzgl. der 
Gesamtsituation

bessere Gefährdungsabschätzung möglich

2. Bedeutung von Belastungen in 
Trinkwasserfassungen

Vorschlag Arbeitsgruppe/BAFU

Gewässerschutz-/Altlastenfachstelle können beurteilen, ob trotz 
Überschreitung von 1 μg/l in der Trinkwasserfassung noch 
weitere Massnahmen erforderlich sind.

Einzelfallbezogen kann von Klassierung Sanierungsbedarf 
abgewichen werden. 

Nach der Durchführung von Sanierungsmassnahmen, 
basierend auf verbesserter Gefährdungsabschätzung:
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3. Restbelastungen INNERHALB des Standorts
Altlastenrechtliche Beurteilung/Löschung

Grundsatz

Restbelastungen innerhalb des Standorts werden 
altlastenrechtlich nach den gleichen Kriterien gemäss AltlV wie 
vor der Durchführung von Sanierungsmassnahmen beurteilt. 

Massgeblich:
- die Konzentration im unmittelbaren Abstrombereich

(welcher vor der Sanierung definiert wurde)
- die Konzentration in betroffenen Trinkwasserfassungen

Und wann kann der Standort gelöscht werden?

Voraussetzungen Löschung auf Stufe Voruntersuchung: 

Kumulative Erfüllung aller ChloroNet-Kriterien

• Feststoffgehalt: U-Wert im ungesättigten Bereich
I-Wert im gesättigten Bereich

• Porenluft: < 1 ml/m3

• Unmittelbarer Abstrom: < 1 μg/l je Einzelstoff CKW

• Trinkwasserfassung: < Bestimmungsgrenze
• Plausibilisierung Historische Untersuchung

3. Restbelastungen INNERHALB des Standorts
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Voraussetzungen Löschung auf Stufe Voruntersuchung: 

Kumulative Erfüllung aller ChloroNet-Kriterien

• Feststoffgehalt: U-Wert im ungesättigten Bereich
I-Wert im gesättigten Bereich

• Porenluft: < 1 ml/m3

• Unmittelbarer Abstrom: < 1 μg/l je Einzelstoff CKW

• Trinkwasserfassung: < Bestimmungsgrenze

• Plausibilisierung Historische Untersuchung

3. Restbelastungen INNERHALB des Standorts

Voraussetzung Löschung nach Sanierungsmassnahmen: 

Kumulative Erfüllung aller folgenden Kriterien

• Feststoffgehalt: U-Wert im ungesättigten Bereich
I-Wert im gesättigten Bereich

• Porenluft: < 1 ml/m3

• Unmittelbarer Abstrom: kein Überwachungsbedarf 
(< 10% Konzentrationswert AltlV)

• Trinkwasserfassung: Nutzung gewährleistet (< 1μg/l)*

• Plausibilisierung aller Informationen 
(Ausschluss weiterer Schadstoffherde)

*falls vorher Anpassung gemäss Art. 15 AltlV

3. Restbelastungen INNERHALB des Standorts
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Voraussetzung Löschung nach Sanierungsmassnahmen: 

Kumulative Erfüllung aller folgenden Kriterien

• Feststoffgehalt: U-Wert im ungesättigten Bereich
I-Wert im gesättigten Bereich

• Porenluft: < 1 ml/m3

• Unmittelbarer Abstrom:  kein Überwachungsbedarf
(< 10% Konzentrationswert AltlV)

• Trinkwasserfassung: Nutzung gewährleistet (< 1μg/l)*

• Plausibilisierung aller Informationen 
(Ausschluss weiterer Schadstoffherde)

*falls vorher Anpassung gemäss Art. 15 AltlV 

3. Restbelastungen INNERHALB des Standorts

?

Bei angestrebter Löschung:

Erfolgsaussichten für das Erreichen des Grundwasser-
kriteriums sind umso besser, je geringer der Feststoffgehalt 
an CKW im gesättigten Bereich.

(Erfahrungsgemäss deutlich unter dem I-Wert von 1 mg/kg)

Voraussetzung Löschung nach Sanierungsmassnahmen: 

3. Restbelastungen INNERHALB des Standorts

ChloroNet 9. Fachtagung 2   B. Hahn

24. November 2016 9/14



Anpassung Kriterienblatt Standortabgrenzung

Anpassung Kriterienblatt Standortabgrenzung

Präzisierung der Kriterien für die Löschung auf Stufe 
Voruntersuchung und nach Durchführung von 
Sanierungsmassnahmen.
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4. Restbelastungen AUSSERHALB des Standorts
Altlastenrechtlich

Restbelastungen ausserhalb des Standorts gehören per 
Definition nicht zum Standort 

kein KbS-Standort, keine Löschung erforderlich

keine altlastenrechtliche Beurteilung

abfallrechtlich kann Handlungsbedarf bestehen
(Abfallentsorgung)

gewässerschutzrechtlich kann Handlungsbedarf 
bestehen (Wasserhaltungen, Absenkungen etc.)

Massnahmen gemäss GSchV

• Nicht KbS-relevant, daher keine Erfassung im KbS!

• Dokumentation ist wünschenswert wegen abfall- und 
gewässerschutzrechtlichen Konsequenzen

• Liegt in Kompetenz der Kantone

Vorschlag der Arbeitsgruppe

• Aufnahme der Schadstofffahne in die Grundwasserkarte.

• Aussengrenze bildet der Indikatorwert. 

• Feststoffausdehnung ist in der Regel geringer als Schad-
stofffahne abfallrechtlicher Bereich ist damit erfasst

nachfolgender Vortrag

4. Restbelastungen AUSSERHALB des Standorts
Dokumentation
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Zu berücksichtigende Aspekte: 

• Kein KbS-Standort, damit ist nicht automatisch der 
Standortinhaber zuständig.

• Abfallrechtlich: kein Sanierungsbedarf, analog USG Art. 
32 bbis ist der Zustandsstörer zuständig

• Gewässerschutzrechtlich: keine Hinweise in GSchV

Juristische Fragestellung nicht in Arbeitsgruppe zu lösen

4. Restbelastungen AUSSERHALB des Standorts
Zuständigkeiten

Heinrich Adler Kanton SG
Gabi Büring ChloroNet
Marc-André Dubath Geotest AG
Thomas Eisenlohr Dr. Heinrich Jäckli AG
Bernhold Hahn Kanton ZH
Thomas Schmid Kanton AG
Monika Schwab-Wysser BAFU

beratend:
Sibylle Dillon BAFU (Recht)
Reto Muralt BAFU (Gewässerschutz)

Arbeitsgruppe Restbelastungen 
2015 – März 2016 
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Heinrich Adler Kanton SG
Gabi Büring ChloroNet
Marc-André Dubath Geotest AG
Thomas Eisenlohr Dr. Heinrich Jäckli AG
Bernhold Hahn Kanton ZH
Thomas Schmid Kanton AG
Monika Schwab-Wysser BAFU

beratend:
Sibylle Dillon BAFU (Recht)
Reto Muralt BAFU (Gewässerschutz)

Arbeitsgruppe Restbelastungen 
2015 – März 2016 

ZUSAMMENFASSUNG 1: 
• Auf Stufe Voruntersuchung:

Für Eintrag und Löschung eines Standorts aus dem KbS gelten kumulativ die
ChloroNet Kriterien gemäss Kriterienblatt.

• Belastungen in Trinkwasserfassungen:
Vom Standort stammende Stoffe lösen altlastenrechtliche Untersuchungen
aus. Nach Detailuntersuchung und Evaluation der Sanierungsvarianten kann
gemäss Art. 15 AltlV eine Anpassung des Sanierungsziels auf 1 μg/l je
Einzelstoff CKW (Indikatorwert GSchV) erfolgen.

• Nach Durchführung von Sanierungsmassnahmen:
Falls in Trinkwasserfassungen weiterhin der Indikatorwert überschritten ist,
können Altlasten und Gewässerschutzfachstelle beurteilen, ob weitere
Massnahmen notwendig sind. Einzelfallweise kann auf die Klassierung
Sanierungsbedarf verzichtet werden. (Vorschlag der Arbeitsgruppe/BAFU)
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ZUSAMMENFASSUNG 2:
• Nach Durchführung von Sanierungsmassnahmen:

Für eine Löschung aus dem KbS müssen kumulativ erfüllt sein: ChloroNet
Kriterien bzgl. Feststoff und Porenluft, kein Überwachungsbedarf bzgl. Ab
strombereich und Gewährleistung Nutzung betroffener Trinkwasserfassungen.

• Restbelastungen ausserhalb des Standorts:
Diese befinden sich per Definition nur im gesättigten Bereich. Sie gehören
nicht zum KbS Standort und erhalten keine altlastenrechtliche Beurteilung.
Dagegen kann ein abfallrechtlicher oder gewässerschutzrechtlicher
Handlungsbedarf vorliegen.

• Dokumentation von Restbelastungen ausserhalb des Standorts
Erfassung der Schadstofffahne in der Grundwasserkarte. Aussengrenze ist der
Indikatorwert. Damit ist auch der abfallrechtlich relevante Bereich erfasst.
(Vorschlag der Arbeitsgruppe)
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